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§ 3 NoVAG 1991 Steuerbefreiungen
 NoVAG 1991 - Normverbrauchsabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Von der Normverbrauchsabgabe sind befreit

1. 1.Vorgänge in Bezug auf Kraftfahrzeuge, die auf Grund ihres Antriebes (insbesondere Elektro oder

Wasserstoff) einen CO2-Emissionswert von 0 g/km aufweisen.

2. 2.Vorführkraftfahrzeuge von Fahrzeughändlern sowie Kraftfahrzeuge, die auf den Fahrzeughändler

zugelassen und nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden (sogenannte „Tageszulassung“), wenn die

Zulassung nicht länger als drei Monate dauert. Wird dieser Zeitraum überschritten, entsteht die

Steuerpflicht gemäß § 1 Z 3 mit dem Tag der Überschreitung. Für diese Kraftfahrzeuge ist § 6 Abs. 8 nicht

anwendbar.

2. (2)Von der Normverbrauchsabgabe sind unter der Voraussetzung der Bekanntgabe der

Fahrzeugidentifizierungsnummer und der Sperre des Fahrzeuges in der Genehmigungsdatenbank nach § 30a

Kraftfahrgesetz 1967 befreit:

1. 1.Ausfuhrlieferungen. § 6 Abs. 1 Z 1 und § 7 Umsatzsteuergesetz 1994 sind mit der Maßgabe anzuwenden,

dass als Ausfuhrlieferungen auch Lieferungen in das übrige Unionsgebiet (§ 1 Abs. 1

Umsatzsteuergesetz 1994) gelten.

2. 2.Vorgänge in Bezug auf Kraftfahrzeuge, die von Menschen mit Behinderung zur persönlichen

Fortbewegung verwendet werden, sofern bescheinigt wird, dass der Mensch mit Behinderung für das

Kraftfahrzeug die Steuerbefreiung gemäß § 4 Abs. 3 Z 9 Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl.

Nr. 133/1953, in der jeweils geltenden Fassung, in Anspruch nimmt.

1. a)In jenen Fällen, in denen der Steuerschuldner ein Unternehmer ist, muss die Bescheinigung dem

Unternehmer innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung vorgelegt werden. Wird die Bescheinigung nicht

innerhalb dieser Frist vorgelegt, geht die Steuerschuld auf den Empfänger der Leistung über. In diesem

Fall hat der Unternehmer die Sperre des Kraftfahrzeuges in der Genehmigungsdatenbank nach § 30a

Kraftfahrgesetz 1967 zu veranlassen und das zuständige Finanzamt über den Übergang der

Steuerschuld in Kenntnis zu setzen. Das Finanzamt hat bei unberechtigter Inanspruchnahme der

Befreiung den Steuerschuldner aufzufordern, eine Anmeldung über die zu entrichtende

Normverbrauchsabgabe einzureichen. Wird das zuständige Finanzamt über den Übergang der

Steuerschuld nicht in Kenntnis gesetzt, bleibt neben dem Empfänger der Leistung der Unternehmer

Abgabenschuldner (Gesamtschuldner gemäß § 6 Abs. 1 BAO).

2. b)In allen übrigen Fällen muss die Bescheinigung innerhalb von zwei Wochen ab Zulassung dem

zuständigen Finanzamt vorgelegt werden. Nachdem die Bescheinigung vorgelegt wurde, hat das

Finanzamt die Sperre des Kraftfahrzeuges in der Genehmigungsdatenbank nach § 30a

Kraftfahrgesetz 1967 zu veranlassen. Wird die Bescheinigung nicht vorgelegt, hat das Finanzamt der

Person, die die Befreiung unberechtigt in Anspruch genommen hat, die Normverbrauchsabgabe

vorzuschreiben. Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf der Frist.

Die Befreiung steht auch dann zu, wenn das Kraftfahrzeug nicht an den Menschen mit Behinderung, sondern zu
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Zwecken der Finanzierung an einen anderen Unternehmer geliefert wird. Der Bundesminister für Finanzen wird

ermächtigt, das Verfahren zur Gewährung der Befreiung durch Verordnung näher zu regeln oder ein

abweichendes Verfahren vorzusehen, wenn dadurch der Verwaltungsaufwand für Menschen mit Behinderung

verringert wird.

1. 3.Vorgänge in Bezug auf Kraftfahrzeuge, die jeweils als Einsatzfahrzeuge zur Verwendung durch eine

Gebietskörperschaft im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes, des Amtes für Betrugsbekämpfung

oder der Justizwache sowie durch das Bundesheer zur Erfüllung seiner Aufgaben bestimmt sind.

3. (3)Vorgänge in Bezug auf folgende Kraftfahrzeuge sind von der Normverbrauchsabgabe im Wege der Vergütung

(§ 12) befreit, wenn die vorwiegende Verwendung (mehr als 80%) für den begünstigten Zweck nachgewiesen wird:

1. 1.Begleitfahrzeuge für Sondertransporte

2. 2.Fahrschulkraftfahrzeuge

3. 3.Miet-, Taxi- und Gästewagen

4. 4.Kraftfahrzeuge, die zur kurzfristigen Vermietung verwendet werden

5. 5.Kraftfahrzeuge, die für den Rettungsdienst oder als Krankenwagen verwendet werden

6. 6.Leichenwagen

7. 7.Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren

8. 8.Kraftfahrzeuge, die ausschließlich zu Erprobungs- und Entwicklungszwecken durch unternehmerisch tätige

Fahrzeughersteller oder Fahrzeugentwickler verwendet werden

4. (4)Von der Normverbrauchsabgabe sind befreit

1. 1.Vorgänge in den Fällen des § 1 Z 1 und 2 nach Maßgabe der folgenden Voraussetzungen im Wege der

Vergütung: Personen und Einrichtungen, die nach dem Bundesgesetz, BGBl. Nr. 257/1976, über die

Umsatzsteuervergütung an ausländische Vertretungsbehörden und ihre im diplomatischen oder

berufskonsularischen Rang stehenden Mitglieder, oder nach anderen vergleichbaren gesetzlichen

Vorschriften zur Entlastung von der Umsatzsteuer berechtigt sind, haben auch Anspruch auf eine Entlastung

von der Normverbrauchsabgabe. Hinsichtlich des Verfahrens und der Bedingungen für die Entlastung gelten

die Bestimmungen des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 257/1976.

2. 2.Vorgänge in den Fällen des § 1 Z 3 nach Maßgabe der folgenden Voraussetzungen: Die Entlastung steht im

Bereich völkerrechtlicher Privilegien Personen und Einrichtungen zu, soweit und solange eine

Steuerbefreiung von der Einfuhrumsatzsteuer besteht.

3. 3.Unterliegt die Lieferung eines Kraftfahrzeuges nach § 6 Abs. 1 Z 6 lit. d Umsatzsteuergesetz 1994 oder nach

anderen vergleichbaren gesetzlichen Vorschriften nicht der Umsatzsteuer, so unterliegt die Lieferung (§ 1

Z 1) auch nicht der Normverbrauchsabgabe. § 6 Abs. 1 Z 6 lit. d Umsatzsteuergesetz 1994 ist sinngemäß

anzuwenden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Bekanntgabe der Fahrgestellnummer (der

Fahrzeugidentifizierungsnummer) und die Sperre des Fahrzeuges in der Genehmigungsdatenbank nach

§ 30a Kraftfahrgesetz 1967. Eine Nacherhebung der Normverbrauchsabgabe hat in sinngemäßer

Anwendung des § 5 Internationales Steuervergütungsgesetz zu erfolgen.
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